
Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen ge-
pflastert. Problemanalysen - auch im Umwelt-
bereich - sind häufig zutreffend und hinrei-
chend; wenn auch zumeist mit dem im Wissen-
schaftsbetrieb aus Gründen der Selbsterhaltung
gepaarten Schlussaussage, dass es natürlich
noch eingehenderer Forschung bedarf.

Die Strategien und Programme sind allumfas-
send, wenn auch letztlich - was Konkretheit
angeht - doch eher nebulos. Und bei konkreten
Maßnahmen, Zeit- und Finanzierungsrahmen
für deren Umsetzung sowie unmittelbarer Ver-
antwortlichkeit sind Festlegungen vage bis nicht
existent.
Das Problem mit Zielen, Plänen und Verände-
rungen ist, dass sie uns oft groß und unheilvoll
erscheinen. Deshalb gehen wir ihnen gern aus
dem Weg. Kleine Veränderungen würden uns
viel leichter fallen. Und sie würden uns weniger
abschrecken.

Hier setzt die japanische Management-Methode
Kaizen 改善  an. Denn Kaizen - „Veränderung
zum Besseren“ - legt Wert auf kontinuierliche,
kleine Schritte und Verbesserungen, nicht auf
den großen Wurf. Nicht selten sind es aber ge-
nau diese kleinen Schritte, die die großen Ver-
änderungen erst möglich machen: während
nämlich unser „emotionales Gehirn“ bei den
großen Zielen und Aufgabenbergen schon mal
mauert und gern kneifen möchte, erscheinen
ihm die schrittweisen Verbesserungen oder
Veränderungen relativ harmlos und machbar.

Bei Kaizen geht es um einen konsequenten,
schrittweisen Kurswechsel, denn wie es zu Um-
weltkatastrophen nie mit einem Schritt kommt,
sondern mit vielen kleinen, von denen jeder zu
klein schien für eine große Empörung, so wird
es auch für den Schritt aus Problemfeldern her-
aus nur durch viele kleine - aber konsequent
gesetzte - Schritte kommen können.

Diese Konsequenz ist es, an der es hapert.
Also: etwas weniger vollmundige und bombasti-
sche Umwelt-Strategie-Deklarationen – und
etwas mehr Umwelt-Kaizen!

Martin Donat
Oö. Umweltanwalt
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Geruchsbegehung  bei einem Schweinestall
Bei einem Schweinestall im Bezirk Grieskirchen wurde von
April bis Mai 2018 vom TÜV Wels im Auftrag der Oö. Um-
weltanwaltschaft eine Bestimmung der Geruchsstoffimmis-
sionen mittels dynamischer Fahnenbegehung durchgeführt.

Klimawandelanpassung im Wald
Der Klimawandel findet statt. In Österreich ist die Tempera-
tur seit 1880 um nahezu 2 °C gestiegen, verglichen mit ei-
ner globalen Erhöhung um 0,85 °C. Der Klimawandel
schreitet ungebremst voran, angepeitscht durch die
menschlich verursachten Treibhausgasemissionen.

Was die Oö. Umweltanwaltschaft beschäftigt
Berichte aus Gemeinden und Bezirken

Themen der aktuellen Ausgabe

             Autobahnlärm >50 dB in der Nacht

Quelle: BMNT, 2017



Geruchsbegehung bei einem Schweinestall

Bei einem Schweinestall im Bezirk Grieskirchen
wurde von April bis Mai 2018 - im Auftrag der Oö.
Umweltanwaltschaft - vom TÜV Wels eine Be-
stimmung der Geruchsstoffimmissionen mittels
dynamischer Fahnenbegehung durchgeführt.

Der Stall ist als Außenklima-Schweinestall mit
unterschiedlichen Nutzungszonen für eine maxi-
male Belegung mit 420 Mastschweinen (30 - 110
kg) konzipiert.

In einem innenliegenden Warmbereich befindet
sich die Liegezone. Im frei durchlüfteten, aber
vollflächig überdachten Außenbereich ist die
planbefestigte Fütterungszone sowie eine perfo-
rierte Mistzone angeordnet, wo Ausscheidungen
in den darunter liegenden Güllekanal gelangen
und dort mittels Schieber in die Güllegrube ab-
transportiert werden.

Im Gegensatz zu konventionellen Schweinestäl-
len gibt es keine Lüftungsanlage im herkömmli-
chen Sinn und die Tiere halten sich zu einem
großen Teil im Freien auf.

Der Schweinestall stellt daher eine möglichst tier-
adäquate Haltungsform dar und soll auch ein
deutlich verringertes Emissionspotential aufwei-
sen. Um dies zu untersuchen und geeignete
Grundlagen für eine emissionstechnische Beur-
teilung von derlei Ställen zu erhalten, wurde aus
dem Ergebnis der Fahnenmessung mittels com-
puterunterstützter Ausbreitungsmodelle die Emis-
sionscharakteristik rückgerechnet.

Die so ermittelte Gesamtgeruchsfracht für den
Freilaufstall ergab einen Wert zwischen 4,0 und
4,2 Mio. Geruchseinheiten/Stunde (MGE/h). Das
entspricht einem Geruchsstoffemissionsfaktor
von 19 bis 20 GE/GVE/s. Zum Vergleich: Der
Emissionsfaktor lt. VDI 3894 für konventionelle
Mastschweineställe beträgt 50 GE/GVE/s. In
mehreren Vergleichsszenarien wurden daraufhin
die immissionsseitigen Auswirkungen des Stalles
untersucht.
Bei Schwachwindsituationen (< 1,0 m/s) und zu-
gleich atmosphärisch stabilen Wetterlagen hat
ein konventioneller Stall (Annahme: 20 MGE/h
auf zwei Kamine verteilt) durch den entstehenden
Vertikalimpuls am Kamin vergleichsweise günsti-
gere Ausbreitungsbedingungen und damit immis-
sionsseitig Vorteile gegenüber dem Freilaufstall.
Bei höheren Windgeschwindigkeiten (etwa ab >
1,5 m/s) hingegen kommt es je nach atmosphäri-
scher Stabilität zu einer Fahnenlänge des Frei-
laufstalles von lediglich 30 – 50 % der Fahnen-
länge eines konventionellen Stalles. Bei solchen
Bedingungen hat die emissionsärmere, bodenna-
he Quelle wiederum immissionsseitige Vorteile
gegenüber der emissionsstärkeren Kaminquelle.

Mit den Ergebnissen des Berichts werden künftig
genauere Prognosen der Geruchsimmissionsbe-
lastung von Außenklima-Schweineställen möglich
sein.

Den vollständigen Bericht finden Sie auf unserer
Homepage www.ooe-umweltanwaltschaft.at

Überdachter Freilaufbereich bei einem Außenklima-Schweinestall

Berechnete jährliche Geruchsstundenhäufigkeit



Der Klimawandel findet statt.

In Österreich ist die Temperatur seit dem Jahr
1880 um nahezu 2 °C gestiegen, verglichen mit
einer globalen Erhöhung um 0,85 °C. Der Klima-
wandel schreitet ungebremst voran, angepeitscht
durch menschlich verursachte Treibhaus-
gasemissionen.

Wenn das Pariser Klimaabkommen nicht konse-
quent umgesetzt wird, erfährt die Menschheit in
den kommenden Jahrzehnten eine noch nie da-
gewesene Erwärmung (+6 °C global und +9 °C in
Österreich bis 2100). Die trockenen und heißen
Sommer setzen auch Österreichs Wäldern stark
zu. Borkenkäfer und Windwurf raffen die sekun-
dären Fichten-(Rein-)Bestände hinweg. Riesige
Kahlschläge bleiben zurück. Von der Klimaerwär-
mung sind sekundäre Fichtenwälder am stärks-
ten betroffen.

Die Fichte als „Brotbaum“ hat in tiefen und mittle-
ren Lagen aufgrund der veränderten klimatischen
Bedingungen keine Chance mehr. Douglasie wird
heute als “Wunderbaum“ propagiert. Aber der
Borkenkäfer wird, wenn ihm die Fichte ausgeht,
auch die Douglasie lieben lernen (Immler et al
2006, Völkl 2008, Blaschke et al 2008).

Eine Umwandlung der ehemaligen Fichtenbe-
stände hin zur natürlich vorkommenden Waldge-
sellschaft ist nach Ansicht der Oö. Umweltanwalt-
schaft unumgänglich. Das bedeutet für Oö. vor-
wiegend buchendominierte Laubwälder und in
höheren Lagen Buchen-Tannenmischwälder.

Nur in den Gebirgsregionen wird sich die Fichte
langfristig behaupten.

Erfolgsfaktoren für einen klimafitten Wald:

Es sind gezielte waldbauliche Maßnahmen zu
setzen, sodass die Umwandlung von Nadelwäl-
dern hin zu Laubwäldern rasch erfolgt.

Zusätzlich ist die Tanne in ihrem natürlichen Ver-
breitungsgebiet aktiv zu forcieren (Tanne = Bau-
holz der Zukunft). Großflächige Kahlschläge sind
im Zuge der Waldumbaumaßnahmen zu vermei-
den. Durch solche Kahlschläge wird der Wald
zum Emittenten von Treibhausgasen (Methan
und Lachgas durch Mineralisierung von Waldhu-
mus). Zusätzlich führen schwere Forstgeräte zu
Bodenverwundungen, was in steilerem Gelände
starke Erosionen zur Folge hat.

Die Versauerung der Waldböden ist aufgrund fal-
scher Baumartenwahl, verbunden mit erhöhtem
Stickstoffeintrag aus der Luft, stark vorange-
schritten. Die wichtigen Funktionen des Waldbo-
dens (Humusgehalt, Nährstoffverfügbarkeit, Was-
serspeichervermögen, usw.) sind dadurch einge-
schränkt. Aus diesem Aspekt heraus, werden
Laubwälder auf ehemaligen Fichtenbeständen
zur Genesung des Bodens unbedingt empfohlen.
Zugleich gilt es,  den unnatürlich  hohen Stick-
stoffeintrag in die Atmosphäre (aus Landwirt-
schaft und Verbrennung fossiler Energieträger)
einzudämmen.
Zu guter Letzt braucht es zum Gelingen des
Waldumbaus einen für diesen Zweck angepass-
ten Wildbestand. Die starke Einwirkung durch
Wildverbiss auf Laubbäume und Tanne kann nur
durch Reduktion des Wildbestands (Reh) vermin-
dert werden. Ob wir in Österreich im Jahr 2100
noch Forstwirtschaft betreiben, hängt einerseits
von der erfolgreichen Umsetzung des Pariser Kli-
maschutzabkommens und andererseits von der
Vitalität und Natürlichkeit unserer Wälder ab.

In beiden Fällen müssen wir heute handeln, da-
mit die nachfolgenden Generationen statt Stein-
und Geröllwüsten noch intakte (Natur-)Wälder in
Österreich vorfinden.

Klimawandelanpassung im Wald



Musterbeleuchtung im öffentlichen
Raum

Das Umweltressort des Landes
Oberösterreich macht beim Thema
Licht „Nägel mit Köpfen“:

Nach der Veröffentlichung des Öster-
reichischen Leitfadens Außenbe-
leuchtung1 wurden im Rahmen des
Oö. Umweltkongresses 2018 neben
Themen wie „Lichtverschmutzung,
Gesundheit und Umwelt“ und „Schutz
der Nachtlandschaft“ auch Fragen des
Umgangs mit Licht im öffentlichen
Raum (richtige Lichtplanung) disku-
tiert.

Im Umfeld dieser gelungenen Veran-
staltung wurde in zwei Mustergemein-
den (in Kirchschlag sowie im Bergstei-
gerdorf Steinbach am Attersee) durch
Umrüstung der öffentlichen Beleuch-
tung vorgezeigt, was eine zeitgerechte
Beleuchtung kann: sowohl den Inte-
ressen der Sicherheit und des Wohl-
gefühls, aber auch Aspekten des Res-
sourcen-, Gesundheits-, Natur- und
Artenschutzes gerecht werden.

Full-cut-off Leuchten mit 3000 K auf
Hauptstraßen, 1800 K auf Nebenstra-
ßen, Absenk-Algorithmen, die auch
frequenzabhängig gesteuert werden
können:
die praktische Umsetzung ist für inno-
vative Gemeinden und interessierte
Bürgerinnen und Bürger ab sofort live
in den beiden Mustergemeinden oder
online auf YOUTUBE2 erlebbar!

1) (http://www.land-oberoesterreich.gv.at/files/
publikationen/us_Leitfaden_Aussenbeleuchtung.pdf)

2 ) (h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=30kyLMOsFEQ&feature=youtu.be)

Wald als „Betriebsbaugebiet“ !?!

Unsere Waldflächen sind nicht nur
durch Schädlinge gefährdet: oft wer-
den zusammenhängende Waldberei-
che betrieblichen Ansiedlungen geop-
fert. In einer Mühlviertler Gemeinde
werden im Raumordnungsverfahren 7
ha landwirtschaftlich genutztes Grün-
land (Wald) in Bauland-
Betriebsbaugebiet umgewidmet, wo-
mit de facto auch die Rodungsbewilli-
gung erteilt wurde.

Dem nicht genug: die Nachbarge-
meinde hat den angrenzenden Wald
(3 ha) ebenfalls zur Umwidmung in
Betriebsbaugebiet freigegeben, so-
dass ein neues Betriebsareal von 10
ha entsteht. Ersatzaufforstungen in
dieser Größenordnung sind in der
gegenständlichen Region unrealis-
tisch und praktisch nicht durchsetz-
bar. Als Rechtfertigung für diese be-
dauerliche Entwicklung werden
überörtliche und wirtschaftliche Inte-
ressen (Arbeitsplätze, Vermeidung
der Absiedelung,...) genannt. Umwelt,
Natur und Landschaft, aber auch
forstliche Interessen bleiben unbe-
rücksichtigt. Der Wald kommt zuneh-
mend „unter die wirtschaftlichen Rä-
der“. Die fachliche und politische Ge-
genwehr ist äußerst überschaubar.

Uns ist bewusst, dass es neue Be-
triebsansiedlungen braucht, um unse-
re Wirtschaft dauerhaft zu stärken.
Besonders Waldflächen geben aber
unserer Landschaft noch einen Rest
an gliedernder Struktur; speziell in
Gegenden, wie beim jüngsten Fall
verschärfend hinzukommt, die bereits
einen zu niedrigen Waldanteil im Ver-
gleich zum Landesdurchschnitt auf-
weisen.

Regionales Bibermanagement

Die Oö. Umweltanwaltschaft arbeitet
mit mehr als 40 Fachexperten an ei-
nem Pilotprojekt zur modellhaften Ent-
wicklung eines regionalen Biber-
Konfliktmanagements.

Die geplanten Maßnahmen werden in
späterer Folge an der Ache (Bezirk
Braunau) mit mehreren aneinander-
grenzenden Biberrevieren stattfinden.
Das Projekt zielt darauf ab, ein einheit-
liches und auf andere Regionen über-
tragbares Regelwerk zu entwickeln,
um den größten gemeinsamen Nenner
innerhalb der verschiedenen Ziele,
Nutzungsinteressen und rechtlichen
Rahmenbedingungen zu finden.

Über die Ergebnisse wird auf unserer
Homepage laufend berichtet:
www.ooe-umweltanwaltschaft.at
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